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Antrag 

der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Leopold 
Herz, Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, Dr. Hans 
Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva Gott-
stein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Peter Meyer, Alexan-
der Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Mehr Flexibilität bei der Ausbringung organischer Dünger 

Der Landtag wolle beschließen: 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich bei der Bundesregierung 
für eine praxisgerechte Regelung bei der Ausbringung betriebseigener 
Dünger einzusetzen. Dazu ist es notwendig, die im Entwurf der Dün-
geverordnung genannte neunmonatige Lagerungspflicht für flüssigen 
Wirtschaftsdünger für Betriebe mit mehr als drei Vieheinheiten je Hek-
tar sowie das geplante Ausbringungsverbot für Festmist im Zeitraum  
15. November bis 31. Januar ersatzlos zu streichen.  

Des Weiteren wird die Staatsregierung aufgefordert, sich auf Bundes-
ebene für die bereits bestehende dreimonatige Sperrfrist für die Aus-
bringung von Düngemittel mit wesentlichem Gehalt an Stickstoff ein-
zusetzen. 

 

 

Begründung: 

Die landwirtschaftliche Praxis hat gezeigt, dass die im Entwurf der 
Düngeverordnung festgelegten Kriterien nicht praxisgerecht sind. 
Wenn eine immer weitere Ausweitung des Verbots der Ausbringung 
angedacht ist, dann bedeutet das, dass für die Landwirte immer weni-
ger Zeit zur Düngerausbringung zur Verfügung steht. Das ist absolut 
praxisfremd. Erfahrungen aus der Vergangenheit haben gezeigt, dass 
sich – unter Umständen auch im Winterhalbjahr – immer wieder güns-
tige Witterungsbedingungen ergeben haben, um Dünger auszubrin-
gen. Dies ist durch die zunehmende Verschärfung der Düngeverord-
nung nicht mehr möglich. 
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Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, 
Dr. Leopold Herz u.a. und Fraktion (FREIE WÄHLER) 
Drs. 17/5957 

Mehr Flexibilität bei der Ausbringung organischer Dünger 

I. Beschlussempfehlung: 

Zustimmung mit der Maßgabe, dass im ersten und zweiten Absatz 
jeweils nach den Worten „aufgefordert, sich“ das Wort „weiterhin“ 
eingefügt wird. 

Berichterstatter: Dr. Leopold Herz 
Mitberichterstatter: Martin Schöffel 

II. Bericht: 

1. Der Antrag wurde dem Ausschuss für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten federführend zugewiesen. Der Ausschuss 
für Umwelt und Verbraucherschutz hat den Antrag mitberaten. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Antrag in seiner 25. Sit-
zung am 15. April 2015 beraten und mit folgendem Stimmer-
gebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
mit den in I. enthaltenen Änderungen Z u s t im m u n g  emp-
fohlen. 

3. Der Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz hat den 
Antrag in seiner 30. Sitzung am 21. Mai 2015 mitberaten und 
mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Ablehnung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
der Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses 
zu g e s t im m t .  

Angelika Schorer 
Vorsitzende 
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Beschluss 

des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung beraten und 
beschlossen: 

Antrag der Abgeordneten Hubert Aiwanger, Florian Streibl, Dr. Leo-
pold Herz, Nikolaus Kraus, Prof. (Univ. Lima) Dr. Peter Bauer, 
Dr. Hans Jürgen Fahn, Günther Felbinger, Thorsten Glauber, Eva 
Gottstein, Joachim Hanisch, Johann Häusler, Peter Meyer, Alex-
ander Muthmann, Prof. Dr. Michael Piazolo, Bernhard Pohl, Gabi 
Schmidt, Dr. Karl Vetter, Jutta Widmann, Benno Zierer und Frak-
tion (FREIE WÄHLER) 

Drs. 17/5957, 17/6804 

Mehr Flexibilität bei der Ausbringung organischer Dünger 

Die Staatsregierung wird aufgefordert, sich weiterhin bei der Bundes-
regierung für eine praxisgerechte Regelung bei der Ausbringung be-
triebseigener Dünger einzusetzen. Dazu ist es notwendig, die im Ent-
wurf der Düngeverordnung genannte neunmonatige Lagerungspflicht 
für flüssigen Wirtschaftsdünger für Betriebe mit mehr als drei Viehein-
heiten je Hektar sowie das geplante Ausbringungsverbot für Festmist 
im Zeitraum 15. November bis 31. Januar ersatzlos zu streichen.  

Des Weiteren wird die Staatsregierung aufgefordert, sich weiterhin auf 
Bundesebene für die bereits bestehende dreimonatige Sperrfrist für 
die Ausbringung von Düngemittelen mit wesentlichem Gehalt an 
Stickstoff einzusetzen. 

Die Präsidentin  

I.V. 

Reinhold Bocklet 

I. Vizepräsident 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 5 auf:

Abstimmung

über Anträge, die gemäß § 59 Abs. 7 der Geschäftsordnung nicht einzeln 

beraten werden (s. Anlage 2)

Hinsichtlich der jeweiligen Abstimmungsgrundlagen mit den einzelnen Voten der Frak

tionen verweise ich auf die Ihnen vorliegende Liste.

(Siehe Anlage 2)

Wer mit der Übernahme seines Abstimmungsverhaltens bzw. dem jeweiligen Abstim

mungsverhalten seiner Fraktion entsprechend der aufgelegten Liste einverstanden ist, 

den bitte ich um das Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der 

FREIEN WÄHLER und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Gegenstimmen? – Keine. 

Stimmenthaltungen? – Auch keine. Damit übernimmt der Landtag diese Voten.
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